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Geltungsbereich des
Bebauungsplanes

Bereich der Teil-
planaufhebung

Übersichtsplan Maßstab 1:5000

BÜRO KELLER    LOTHRINGER STRAẞE 15    30559 HANNOVER

gemäß § 13a i.V.m.
§§ 3 (2), 4 (2) BauGB

bearbeitet am:
31.3.2025 / BAU

BAD
SALZDETFURTH

BEBAUUNGSPLAN NR. 80
MIT TEILAUFHEBUNG DES

BEBAUUNGSPLANES NR. 19
"SPORT- UND FREIZEITPARK"

AM SPORTPLATZ
M. 1:1000

BAUGESETZBUCH, BAUNUTZUNGSVERORDNUNG,
NIEDERSÄCHSISCHES KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZT,

PLANZEICHENVERORDNUNG

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
Innerhalb der Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist je 4 m² mindestens ein standortgerechter Laubstrauch, 60-100 
cm, zweimal verpflanzt, anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgängigkeit zu ersetzen. Anpflanzungen nach den Festsetzungen dieses 
Bebauungsplanes sind durch den jeweiligen Grundstückseigentümer spätestens 
in der übernächsten auf den Beginn der Baumaßnahme folgenden 
Anpflanzperiode (Oktober bis April) durchzuführen (gemäß § 9 (1) Nr. 25a und b 
BauGB).

NACHRICHTLICH
1. Gemäß § 9 (2) NBauO: Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke 

müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 
erforderlich sind.

2. Gemäß § 9 (4) NBauO: Stellplätze, deren Zu- und Abfahrten und Fahrgassen 
sowie die Zu- und Abfahrten von Garagen dürfen, wenn die Versickerung des 
Niederschlagswassers nicht auf andere Weise ermöglicht wird, nur eine 
Befestigung haben, durch die das Niederschlagswasser mindestens zum 
überwiegenden Teil versickern kann. Satz 1 gilt nicht, soweit die Flächen für 
das Warten von Kraftfahrzeugen oder ähnliche Arbeiten, die das Grundwasser 
verunreinigen können, genutzt werden.

Gesetzesbezüge
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I, S 394)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 
(Nds. GVBl. 2024 Nr. 9)
Planzeichenverordnung (PlanzV90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth hat den Bebauungsplan (sowie die Teilplanaufhebung) 
nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 
.................................... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Bad Salzdetfurth, den

Siegel

Bürgermeister
___________________________________________________________________________

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebung) ist gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB am .................................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan (sowie die Teilplanaufhebung) ist damit am .................................... 
rechtsverbindlich geworden.

Bad Salzdetfurth, den

Siegel

Bürgermeister
____________________________________________________________________________

Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung Der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebung) und 
des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

sind nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes (sowie der 
Teilplanaufhebung) schriftlich gegenüber der Stadt Bad Salzdetfurth unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden (gemäß § 215 BauGB).

Bad Salzdetfurth, den

Siegel

Bürgermeister

Planverfasser

Der Entwurf der __. Änderung des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebung) wurde 
ausgearbeitet vom

Hannover im __________ 2024

__________________________________________________________________________

Veröffentlichung im Internet

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Salzdetfurth hat in seiner Sitzung am 
.................................... dem Entwurf des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebung) und 
der Begründung zugestimmt  und die Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet wurden am .................................... ortsüblich 
bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebung) und der Begründung 
wurden vom .................................... bis .................................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im 
Internet veröffentlicht.

Bad Salzdetfurth, den

Siegel

Bürgermeister
__________________________________________________________________________

Veröffentlichung im Internet mit Einschränkung

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Salzdetfurth hat in seiner Sitzung am 
.................................... dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes (sowie der 
Teilplanaufhebung) und der Begründung zugestimmt und die erneute Veröffentlichung im 
Internet mit Einschränkungen gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz BauGB und mit einer 
verkürzten Beteiligungszeit gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet wurden am .................................... ortsüblich 
bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebung) und die Begründung 
wurden vom .................................... bis .................................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im 
Internet veröffentlicht.

Bad Salzdetfurth, den

Siegel

Bürgermeister

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634), zuletzt geändert am 20.12.2023 (BGBl. 2023 I, S 394); 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I Seite 3786), zuletzt geändert am 3.7.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176 und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Seite 576) in der Fassung vom 8.2.2024 hat der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth diesen 
Bebauungsplan Nr. 80 "Am Sportplatz", (sowie die Teilplanaufhebung) bestehend aus der Planzeichnung und 
den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Bad Salzdetfurth, den

Siegel

Bürgermeister
__________________________________________________________________________________________

Aufstellungsbeschluss

Der Rat/Verwaltungsauschuss der Stadt Bad Salzdetfurth hat in seiner Sitzung am .................................... die 
Aufstellung des Bebauungsplanes (sowie der Teilplanaufhebung) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Bad Salzdetfurth, den

Siegel

Bürgermeister
__________________________________________________________________________________________

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000 Gemarkung: Wehrstedt Flur: 4, 9

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© GeoBasis-DE/LGLN (2024)
Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln-Hannover

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Antragsnummer: 056-L4-52/2024, Stand 
vom 20.04.2024). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch 
einwandfrei.

Hildesheim, den

Siegel

 - Regionaldirektion Hameln-Hannover, Katasteramt Hildesheim -

....................................
(Unterschrift)

© 2024

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Quelle: "Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung"

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen Regionaldirektion Hameln-Hannover

Kartengrundlage: Amtliche Karte 1:5000 (AK5)
Maßstab 1:5000

-
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2024
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln-Hannover

LEGENDE DER PLANUNGSUNTERLAGE
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OT WEHRSTEDT

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO - )

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)WA

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl0,4

Zahl der Vollgeschosse

als HöchstmaßI

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

private Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie, auch gegen-
über Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

SONSTIGE PLANZEICHEN
Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

nicht überbaubare Fläche
bebaubare Fläche

NACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSER-
WIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZES UND DIE
REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

ÜberschwemmungsgebietÜ

Bebauung
5

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Grünland

Höhenlinie über N.N. (siehe Übersichtskarte 1 : 5000)

Trafostation

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 19 "Sport- und Freizeitpark"
(M. 1:2.000)

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 40 "Am Sportplatz" tritt dieser teilweise
an die Stelle des Bebauungsplanes Nr. 19 "Sport- und Freizeitpark"

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAẞNAHMEN 
UND FLÄCHEN FÜR MAẞNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR 
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanz- 
ungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be- 
pflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)

N

Bereich der Teil-
planaufhebung

gemäß § 4a (3) BauGB

bearbeitet am:
7.5.2025 / BAU
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